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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1994

Norm

ASVG §258 Abs2

ASVG §258 Abs3

Rechtssatz

Die unbefristete Gewährung der Witwenpension ist der Regelfall, die befristete die Ausnahme. Im Sinne der

Rechtssicherheit ist daher eine allfällige Befristung in den Gewährungsbescheid, der konstitutiven Charakter hat,

aufzunehmen.
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